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§ 12 Bgld. G-PVG
Verfahrensbhestimmungen fur den

Personalvertreterausschuss

Bgld. G-PVG - Burgenlandisches Gemeinde-Personalvertretungsgesetz

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.07.2025

(1) Beabsichtigte Malinahmen im Sinne des§ 8 Abs. 2 und des 8 11 Abs. 1 Z 1 bis 10 und 16 sind in Angelegenheiten, zu
deren Entscheidung der Leiter der Dienststelle - bei einer zusammengefassten Dienststelle (8 5) auch der Leiter einer
dieser angehorenden Dienststelle - nach den Vorschriften des Dienst- und Organisationsrechtes zustandig ist, vom
Leiter der Dienststelle - bei einer zusammengefassten Dienststelle von deren Leiter - in sonstigen Angelegenheiten
vom Burgermeister, dem zustandigen Organ der Personalvertretung spatestens zwei Wochen vor ihrer Durchfiihrung
nachweislich zur Kenntnis zu bringen und auf Verlangen des zustandigen Organs der Personalvertretung mit diesem
mit dem Ziel der Verstandigung rechtzeitig zu verhandeln.

(2) MaBnahmen, hinsichtlich derer mit dem zustandigen Organ der Personalvertretung das Einvernehmen herzustellen
ist (8 8 Abs. 3), sind von dem in Abs. 1 genannten Organ spatestens zwei Wochen vor ihrer beabsichtigten
Durchflihrung dem zustandigen Organ der Personalvertretung nachweislich zur Kenntnis zu bringen. Das
Einvernehmen ist hergestellt, wenn das zustandige Organ der Personalvertretung zur geplanten MaBnahme die
ausdrtickliche Zustimmung gibt oder sich innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Mitteilung der geplanten
MalRnahme nicht duBert. Das zustandige Organ der Personalvertretung kann innerhalb der zweiwdchigen Frist
Einwendungen erheben und allenfalls Gegenvorschlage machen. Die Einwendungen oder Gegenvorschlage sind zu
begrinden.

(3) Die im zweiten und dritten Satz des Abs. 2 genannte Frist kann auf begriindeten Antrag des zustandigen Organs der
Personalvertretung angemessen verlangert werden. Bei MaBnahmen, die keinen Aufschub erleiden durfen, kann eine
kiirzere AuRerungsfrist bestimmt werden. Auf MaRnahmen, die sofort getroffen werden missen, insbesondere bei
drohender Gefahr und in Katastrophenfallen sowie bei Alarm- und Einsatztibungen, sind die Bestimmungen des Abs. 1
und 2 nicht anzuwenden; das zustandige Organ der Personalvertretung ist jedoch unverziglich von der getroffenen
Malinahme zu verstandigen.

(4) Auf Verlangen des zustandigen Organs der Personalvertretung hat das in Abs. 1 genannte Organ mit diesem Uber
Antrage, Anregungen und Vorschlage (8 8 Abs. 5 Z 1) des zustandigen Organs der Personalvertretung zu beraten;
einem solchen Verlangen ist binnen zwei Wochen Rechnung zu tragen. Das Beratungsergebnis ist von dem im Abs. 1
genannten Organ schriftlich festzuhalten.

(5) Bei der Erstellung und Anderung des Dienstpostenplanes @ 11 Abs. 1 Z 14) kommt dem zusténdigen Organ der
Personalvertretung ein Recht zur Stellungnahme zu. Der Entwurf des Dienstpostenplanes ist dem zustandigen Organ
der Personalvertretung spatestens zwei Wochen vor der Beschlussfassung durch den Gemeinderat nachweislich
zuzuleiten.
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(6) Kommt eine Verstandigung im Sinne des Abs. 1 oder ein Einvernehmen im Sinne des Abs. 2 nicht zustande oder
vermag das in Abs. 1 genannte Organ den Einwendungen des zustandigen Organs der Personalvertretung nicht im
vollen Umfang zu entsprechen, so hat es dies dem zustandigen Organ der Personalvertretung unter Angabe der
Grunde binnen zwei Wochen bekanntzugeben. Dasselbe gilt, wenn das in Abs. 1 genannte Organ schriftlich
eingebrachten Antragen, Anregungen und Vorschlagen des zustandigen Organs der Personalvertretung nicht

nachzukommen vermag.

(7) In den Fallen des Abs. 6 sind in Angelegenheiten, die in die Zustandigkeit des Gemeinderates oder des
Gemeindevorstandes fallen, die vom zustandigen Organ der Personalvertretung erhobenen Einwendungen und

Gegenvorschlage oder eingebrachten Antrage, Anregungen und Vorschlége in die Beratungen miteinzubeziehen.

(8) In den Fallen des Abs. 6 geht in Angelegenheiten - ausgenommen in den Angelegenheiten des§ 11 Abs. 1 Z 7 - die in
die Zustandigkeit des Blrgermeisters fallen, die Zustandigkeit zur Entscheidung dieser Angelegenheit auf den
Gemeindevorstand Uber, wenn das zustandige Organ der Personalvertretung dies innerhalb von zwei Wochen nach

Bekanntgabe gemal Abs. 6 verlangt; in diesem Fall ist Abs. 7 sinngemal3 anzuwenden.

(9) In den Fallen des Abs. 6 geht in Angelegenheiten - ausgenommen in den Angelegenheiten des 8 11 Abs. 1Z7- zu
deren Entscheidung der Leiter der Dienststelle - bei einer zusammengefassten Dienststelle (8 5) auch der Leiter einer
dieser angehdrenden Dienststelle - nach den Vorschriften des Dienst- und Organisationsrechtes zustandig ist, die
Zustandigkeit zur Entscheidung dieser Angelegenheit auf den Burgermeister Uber, wenn das zustandige Organ der

Personalvertretung dies innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe gemaR Abs. 6 verlangt.

Gleichzeitig kann das zustandige Organ der Personalvertretung verlangen, dass der Birgermeister mit ihm
Verhandlungen Uber die betreffende Angelegenheit fihrt. Diesem Verlangen ist innerhalb von zwei Wochen zu
entsprechen.

(10) Auf Verlangen des zustandigen Organs der Personalvertretung haben Malinahmen im Sinne des8 8 Abs. 2,
ausgenommen die in Z 3 genannten, und MaRBRnahmen nach § 11 Abs. 1, ausgenommen die in Z 7, 8, 9 und 14
genannten, hinsichtlich der das zustandige Organ der Personalvertretung Einwendungen oder Gegenvorschlage
vorgebracht hat, so lange zu unterbleiben, bis Uber diese Einwendungen oder Gegenvorschlage endgultig
abgesprochen worden ist.

(11) Die Entscheidung hat nach dem Grundsatz zu erfolgen, dass durch die zu treffende MaBnahme soziale sowie
dienstrechtliche Harten fiur die Bediensteten tunlichst vermieden werden. Kann eine soziale oder dienstrechtliche
Harte jedoch nicht vermieden werden, ist so vorzugehen, dass nur eine moglichst geringe Zahl von Bediensteten
hierdurch betroffen wird.

In Kraft seit 01.01.2000 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/bgld_g-pvg/paragraf/11
https://www.jusline.at/gesetz/bgld_g-pvg/paragraf/11
https://www.jusline.at/gesetz/bgld_g-pvg/paragraf/5
https://www.jusline.at/gesetz/bgld_g-pvg/paragraf/8
https://www.jusline.at/gesetz/bgld_g-pvg/paragraf/11
file:///

	§ 12 Bgld. G-PVG Verfahrensbestimmungen für den Personalvertreterausschuss
	Bgld. G-PVG - Burgenländisches Gemeinde-Personalvertretungsgesetz


